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W T E N E R L A N D T A G

Beilage Nr. 24/1993

Entwurf

Cesetz, nit den die Dienstordnung 1966 (23. l{ovelLe zur Dienet-
ordnung 1966) und die Vertragsbedienstetenordnung 1929 (26. No-
vel]e zur Vertragsbedienstetenordnung 19?9) geändert werden

Der Wiener Iandtag hat beschloEsen:

Artikel I

Die Dienstordnung 1966r I€81 . für Wien Nr.
ändert durch das cesetz LGBI . filr lfien Nr.
folgt geändert:

1. g 23a Abs. 5 zweiter Satz entfäI1t.

37 /L967 , zuletzX ge.-
47/!993, wird wie

2. Itn 5 23a treten an die stelle des Abs. 6 folgende Bestirnmungen:
tr(6) t lberstunden, die nach dem 31. Dezenber 1993 geleistet
werden, sind je nach Anordnung
1. j.tn verhältnis 1 : 1r5 in Freizeit auszugleichen oder
2. nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten oder
3. im verhältnis 1 3 1 in Freizeit auszugLeichen und zusätzrich

lach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugeLten.
Für ttberstunden, die in der Nacht (22 uhr bis 6 Uhr) oder an
Sonn- und Feiertagen geleistet wurden, konmen nur die Z 2 oder 3
in Betracht. Ein Freizej.tausgleich ist bis zum Ende des sechs-
ten auf die L,eistung der tlberstunden foLgenden Monats zulässig.
Diese Frist kann rnit Zustimmng des Beamten um bis zu weitere
sechs Monate erstreckt werden.
(7) Abweichend vorn Abs. 5 sind tlberstunden, in die regelmäßig
und in erheblichem Ausnnß Arbeitsbereitschaft fällt, irn verhäIt-
nj.s 1 : 1 in Freizeit auszugleichen oder nach den beso].dungs-
rechtLichen Vorschriften abzugelten. Zeiten einer von Beamten
angestrebten Einarbeitung von Arbeitszeit (2.8. bei einen
Diensttausch oder einer sonstigen verlegung der zeit der Dienst-
leistung) und Zeitgruthaben aus der gleitenden Arbeitszeit sind
ausschließlich in Verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszug3.eichen.
(8) Rufbereitschaft gilt ntcht a1s ArbeitEzeit. tfird ein Beanter
irn Rahnen einer Rufbereitschaft zum Dienst herangezogen, so gilt
die Z€it, während der er Dienst versehen hat, alg Arbeitszeit.n
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3. Dem 5 23b Abs. 6 sLrd folgende Bestiunung aDgefllgt:
nDie zeit einer solchen Dj.enstleistung ist, soweit dadurch die
volle Arbeitszeit nicht flberschritten vird, im VerhäLtnis 1 : 1
I'n Freizeit auszugreichen oder nich den besor.dung.rechtlichen
Vorschrlften abzugelten. n

4. Im ! 24a Abs. 1 wird die Zitierung rS 9 Abs. 1 und 2 dee Bundes-
lehrer-Lehrverpflichtungsgesetzesn durch die Zitierung rg 9 Abs. 1,
2 und 2b des Bundeslehrer-Lehrverpftichtungsgesetzesx er6etzt.

5 .  !  42a Abs.  3  lau te t :
o(3) Den Beamten, der blind oder hochgradig sehbehindert in
sinne dea 5 7 Abs. 2 und 3 der Einstufungsverordnung zum wiener
Pflegegeldgesetz, zur pensionsordnung 1966 und zun Unfa1lfür-
aorgegesetz 196?, Iß81. für Wj.en Nr. 4511993, ist, gebtthrt der
Zusatzurlaub in den sich aus Abs. 2 ergebenden Höchstausrnaß. I

5. S 92 Äbs. 2 erster Satz lautet:
rsoweit in diesern Gesetz auf Bundesgesetze verwiesen vird, eind
diese i-n der arn 1. Dözernber 1993 geltenden Fassung anzuwenden. n

Artikel II

Die Vertragsbedienstetenordnung 1979, LGBI . fllr Wien Nr. 20, zu_
.letzt geändert durch das cesetz LGBL. fllr Wien Nr. 47/tggg, vlrd,
wie folgt geändert:

1. g 11 Abs. 5 zweiter Satz entfäl.Lt.

2. Jn s 11 treten an die stel1e des Abs. 6 folgende Bestinunungen:
x(6) t lberstunden, die nach den 31. Dezenber 1993 geleistet
rerden, sind je nach Anordnung
1. in Verhältnis 1 : 1r5 in Freizeit auszugleicheD oder
2. nach den besoldungsrecbtlichen vorschriften abzugelten oder
3. im verhältnis 1 : 1 in Freizeit auszugreichen und zusätzlich

nach den besoldungsrechtlichen Vorschriften abzugelten.
Filr tlberstunden, die in der Nacht (22 Uhr bis 6 thr) oder an
soDn- und Feiertagen geleistet wurden, konunen nur die z z cd,et 3
in Betracht. Ein Freizeitausgleich ist bis zrm Ende des aechB-
ten auf die Leistung der überstunden folgenden uonats zu}ässig.
Diese FriEt kann nLt zustJ.runung des verlragsbediensteten un
bis zu weitere sechs Monate erstreckt werden..
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(?) Abweichend von Abs. 6 sind llberstunden, in die regeLnäßig und
in erhebLichern Ausrnaß ttrbeitsbereitschaft fäIlt, im VerhäItnis
1 : 1 in Freizeit auszugleichen oder nach den besoldungsrechtli-
chen Vorschriften abzugelten. Zeiten einer von Vertragsbedien-
steten angestrebten Einarbeitung von Arbeitszeit (2.8. bei einen
Diensttausch oder einer eonstigen Verlegrung der Zeit der Dj_enst-
leistung) und Zeitguthaben aus der gleitenden Arbeitszeit sind
ausschließlich im verhältnig 1 : 1 in Freizeit auszugleichen.
(8) Rufbereitschaft gilt nicht a1s Arbeitszeit. t{ird ein Ver-
tragsbediensteter irn Rahrnen einer Rufbereitschaft zun Dienst
herangezogen, so gilt die Zeit, während der er Dienst versehen
hat, als l\rbeitszeit.',

5 22 Abs. 3 lautet:
tr{3) Den Vertragsbediensteten, der blind oder hochgradig seh_
behindert im Sj-nne des ! Z Abs. 2 und 3 der Einstufungsverord-
nung zum Yfiener pflegegeldgesetz, zur pensionsordnung 1965 und
zum unfallf l lrsorgegeselz L967, I€81 . für wien Nr. 45,/1993, ist,
gebührt der Zusatzurlaub in dern sich aus Abs. 2 ergebenden
Höchstausmaß. rl

Wach 5 43 Abs. 3 werden folgende Abs. 3a und 3b eingefügt:
rr(3a) Ej.ne Abfertigung gebithrt auch den Vertragsbediensteten,
der wegen fnanspruchnahroe einer cleitpension aus der gesetzli_
chen Pensionsversicherung das Dienstverhältnis nit einem irn
5 253c Abs. 2 ASVG genaDnten verrninderten Arbeitszej.tausnaß
fortsetzt. Der Anspruch auf Abfertigrung entsteht in diesem
FaLl nit dem Zeitpunkt der Herabsetzung der Arbeitszeit.
(3b) eebtlhrt die Abfertigung genäß Abs. 3a in den gernäß Abs. 4
möglichen Höchstausnaß, so entstehen kej.n weiterer Abfertig,ungs_
anspruch und kein anepruch auf sterbekostenbeitrag. rn den übri-
gen Fäl1en sind Zeiten, die vor der Fälligkeit der Abfertigung
liegen, filr einen weiteren Abf ertigungsanspruch und für einen
Ansprueh auf Sterbekostenbeitrag nicht zu berücksichtigen.r'

5. In ! 43 Abs. 6 entfallen dle Worte trdurch Austritttr.

6. 5 5ta Abs. 2 erster Satz lautet:
rsoweit i-n diesen Gesetz auf Bundesgesetze verniesen wird, sind
diese i-n der am 1. Dezenber 1993 gel.tenden Fasaung aDzuwenden. rl

4 .

7. Die Anlagen L und 2 zur VertragsbediensLeteDordnung 19?9
erhalten foLgende Fassung:
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Schena IV
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Anlage 2
(zu  !  47  abs .  1 )
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.  Att ikel I I I

Fitr die zeit von 1. oktober 1993 bis 31. Dezehber 1993 beträgt das
Gehalt gernäß anlage 1 zur vergragsbedienstetenordnung 19?9 in
Schena fV L, Verwendungsgruppe LK,

in der Gehalts-
stufe schilling

1  .  1 6 3 3 6
2 t? to2
3 1?869
4  1 8 5 3 6
5  1 9 4 0 2
6 20L69
7 20935 .

.  I  2L702
9 22468

10 23235
11"  24001
72 24?68
1 3  2 5 5 3 5

Artikel IV

Es treten in Kraft:
1 .  Ar t .  I .Z  5  und Ar t .  I I  Z  3  und 4 ,n i t  1 .  JuLi  1993,
2. Art. I Z 4 mit 1. Septernber 1993,
3. A!t. III nit 1. Oktober 1993,
4. Art. I Z 1 bis 3 und 6 und Art. II Z !, 2 und 5 bis ?

tnit 1. Jänner 1994.
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Er1äuterunoen

Problem:
a) Das geltende Gebaltsabkomrnen zwiscben den Gebietskörperschaften

und den Gewerkschaften des öffentlichen Dienstes endet rnit
31. Dezehber 1993. Ftlt die Zeit ab 1. Jänner 1994 ist eine
Neuregelung erforderLich.

b) Die von Beamten oder vertragsbediensteten der Geneinde Wien
geleisteten überstunden Eind bei Freizeitgewährpng in verhält-
nis 1 : 1 auszugJ.eichen. Ftlr die Arbeitnefuner in der privat-
wirtschaft gilt seit längeren eine Ausgl.eichsregelung von
1 : 1,5 oder ej-n Freizeitausgleich 1 : 1 bei Bezahlung des
tlberstundenzuschlages .

c) Es wird ilurner schwieriger, die in den Kindertagesheimen fllr
Kindergärtnerinnen vorgesehenen Dienstposten zu besetzen. Dabei
ist auch zu berücksichtigen, daß die Zahl dieser Dienstposten
infolge der Eröffnung neuer Kindertagesheirne ständig steigt.
Die tehrverpflichtung der in einem Dienstverhältnis zur Ge-
rneinde Wien stehenden Lehrer orientiert sich weitgehend am
Bundeslehrer-Lehrverpflichtungsgesetz. Dieses Bundesgesetz
wurde novell iert.
Das Ausnaß des Zusatzurlaubes fär schwerst sehbehinderte Be-
dienstete ist von Anspruch auf Blindenbeihilfe abhängig, Im
Zusannenhang nit der Ej_nfilhrung des pflegegeldes j.st das
Wiener Blindenbeihilfengesetz außer Kraft getreten.
Die Abf erti.gungsbestirunungen der Vertragsbedienstetenord,
Dung 1979 setzen die Aullösung des DienstverhäLtnisses voraus.
Durch die 51. ASVG-Novelle wurde die MöglichkeJ.t geschaffen,
eine eleitpension ohne Auflösung des Dienstverhältnisses in
Anspruch zu nehmen .

Zi-e1 :
a) Anhebung der Beztlge der vertragsbediensteten der Geneinde glien

unter Bertlckslchtigung der wirtschaftlichen L,age und der GeLd-
wertentwickluDg.

b) Angleichung der Regelungen llber den Freizej.tausgleiqh fttr
llberstunden an die Gegebenheiten in der privatwirtechaft.

c) Schaffung zueätzlicher finanzieller Anreize f{lr Kindergärtner-
innen, in den DienEt der cemeinde Wien zu treten.

d) übernahme einer Änderung des Bundeslehrer-Lehrve4)flichtungs-
gesetzes in das Dienstrecht der Wiener Geneindelehrer.

d )

e )

f )



e )

f )

Beibehältung des. bisherigen Zusatzurlaubes fllr hochgradig
sehbehinderte Bedienstete.
Schaffung einer Abfertigungsregelung für Vertragsbedieustete
bei InanEpructrnahme der cleitpension.

Iösung:
a) Aufgrund eines am 26.-Noveriber 1993 abgeschlossenen cehalts-

abkonmrens zwiechen den Gebietskörperschaften und den Gewerk-
schaften des öffentlichen Dienstee eollen die Bezüge der Ver-
tragsbediensteten ab f. ilänner 1994 entaprechend angehoben
gerden.

b) Irn Dj.enstrecht der Beanteo und VertragsbedienEteten der ce-
meinde Vtien sol1 nit 1. ;Iänner 1994 eine Regelung getroffen
serden, wonach der bj.sherige preizeitausgleich fllr geLeistete
llberstunden itn Ausnaß von 1 : t grundsätzlich cturch einen
Freizeitausgleich von 1 : 1r5 oder ej.nen Frej.zeitauegleich .

' von 1 : 1 und Zahlung des überstuDdelzuschl.ages ersetzt wi.rd.
c) Die Gehaltsansätze der Verrendungsgruppe IJK, j.n welche die

Kindergärtnerinnen eingereiht sind, so11en rückwirkend rnit,
1. Oktober 1993 in den Gehaltsstufen l bis 13 erhöht werden.
Der Prozentsatz der Erhöhung steigt bis zu 8,1 t in der

. Gehaltsstufe 6 an und färIt dann i.n den höheren eehaltastufen
wieder ab.

d) Seit einer Änderung des Bundeslehrer-Lehrverpflictrtungsge-
setzes ist die Bestellung eines Lehrers nit veiuinderter Lehr-.
verpfJ.ichtung zur Untersttitzung des schulleiters aD Bildungs-
anstalten für Kindergartenpädagogik nit, mindestens acht Klas-
sen auch dann vorgesehen, reDn filr diese Anstal.ten bereits Ab_
teilungsvorstände bestellt r*urden. Diese Regelung sotl in das
Dienstrecht der wiener cemeindebediensteten übernorunen werderr.
Bediensteten, die nach der Durchführungsverordnung zun Wiener
Pflegegeldgesetz als blind oder hochgradig sehbehindert einge-
stuft werden, soll ein ZusatzurLaub von sechs lferktagen zu-
stehen .
Der vertragsbedienstete, der das Dienstverhältnis kllndigt,
hat derzeit Anepruch auf Abferti€tung, wenD 9r die Vorausset-
zungen fllr eine pension aue den verELcherungsfärlen des Alters
gemäß I 253 oder I 2S3b ASVG erfltl1t. Die Abfertigung so11
kltnftig auch dann gebllhren, wenn der Vertragsbedienstete das
Dienstverhältnis wegen lDanspruchnahne einer Gleitpension
gemäß ! 253c ASVG nit ver:dnderter lrbeitszeLt fortsetzt.

e )

f )



- 1 3 -

Alternativen:
Keine

Finanzielle Ausvirkunoen :

a) Die Jährl.ichen Mehrkosten der Anhebung der Bezllge verden

(eiaschließlich der Anhebung der Nebengebtlhren, der Bezllge uDd

der Pensionen der Beanten ) nach Abzug der Dlehreinnahmen durch

. die erhöhten Pensionsbeiträge und die Pensionssicherungsbeiträge

der Beamten und ihrer Hinterbliebenen fllr das ilahr 1994 etsa

910 litil.lionen schilling betragen. Davon entfallen auf die

t{iener Stadtwerke ca. 205 }lillionen schilling.

b) Unter.der Annahme, daß sich bei tlberstunden, die derzeit durch

Freizeit im Ausnraß von 1 : t ausgeglichen rerden, ktlnftig das

Ausmaß des Freizeitausgleiches nicht ändert, jedoch der tlber-

stundenzuschlag zu bezahlen is!, ergeben sich Jährliche Mehr-

kosten von rund 41 tliUionen Schilling.

c) Die JährLichen uehrausgaben fär die höheren Gehälter der Kin-

dergärtnerinnen (Eeante und Vertragsbedienstete ) beJ'aufen sich

auf der Lohnbasis 1993 auf rund 33,5 üilLionen schiLLing.

zu den einzelnen Bestirnrnungen des Gesetzentwurfes ist folgenden
zu bernerken:

zu Ar t .  I  Z  l  und 2 (q  23a Abs.  5  b is  I  Do 1965) :
Im Gegensatz zt den Arbeitnehnern in der Privatwirtschaft sind
derzeit die von den Beanten der Geneinde tlien geleisteten tlber-

stundeD bei Freizeitausgleich irn Verhältnis 1 : 1 auEzugleichen.
Hingegen gebtthren bei einer finanziellen Abgeltung der Nonnal-
stundensatz und ein tlberstundenzuschlag von 50 vH bei Tagflberslun-
den bzw. von xoo vH bei Nacht-, sonn- und FeiertagstlberstuDden.
Für die Bundesbediensteten gilt seit 1. Jänner 1993 alie RegTelung,

daß llberstunden.in Freizeit in Verhäl-tnis 1 : 1'25 und ab

1. Jänner 1995 im Verhältnis 1 : 1r5 aufgeglichen verden. Daneben
ist ein Freizeitausgleich von 1 : 1 und die Eezahlung des über-
stundenzuschlages vorgesehen.

In Anlebnung an die Bundesregelung 8o11eD in Geltungsbereich der
Dienstordnung 1966 ab 1. Jänner 1994 Tagtlberstunden ln Freizeit
entweder im verhältnis 1 : 1,5 oder in Verbältnis 1 : 1 bei gleich-

zeitiger Bezahlung des Überstundenzuschlages auegeglicben werden.



FOr tlberstunden, die in der Nacht, an sonn- oder an Feiertagen
geleS.stet rerden, sind eln Freizeitausglelch in VerhäItnis 1 : 1
und die Bezahlung des überstundenzuschlages vorgesehen. In allen
Fällen bleibt seLbEtveretändJ.ich die Möglichkeit der ausschließ-
Lj.ch finanzieLlen Abgeltung weiterhj.n bestehen.

Der Freizeitausgleieh iEt bie zua Ende des eechsten auf dj_e Lei-
stung der tlberEtunden folgenden tfonats zu gervähren. t{it Zuetirn-
nung dea Beamten kann diese Frist um weitere sechs l.lonate ver-
längert werden. Kann der Beante die vorgesehene Freizeit inner-
halb dieeer Fristen aus dienetlichen oder in seiner person ge-
Iegenen crtlnden (2.8. Krankheit ) nicht konsunj.eren, daDn hat eiie
finanzielle ebgeltung zu erfolgen.

eenäß S 23a Abs.. 7 sollen tlberstunden, in die regelnäßig und in
erhebLichem Ausnaß Arbeitsbereitschaft fäl1t und die auch finan-
ziel.l nur nit dern Normalstundensatz abgegolten werden (2.B. bei
den irn 24stllndigen WechseLdienst steäenden Bediensteten der
Feuernehr), in Freizeit weiterhin in verhältnis 1 : 1 ausgegli-
chen werden. eleiches gilt filr Zeitguthaben in Rahnen der glei-
tenden Arbeitszeit und für die Einarbeitung von Arbeitszeit.

Z u  A r t .  I  Z  3  ( 6  2 3 b  A b s .  6  D o  1 9 5 5 ) :
l{ird ein teilzeitbeschäftigter Beamter ausnahmswej_se llber
für ihn nal3gebende Arbeitszeit hinaus zur Dienstleistung

die
heran-

gezogen, so soII diese Mehrarbeit wie bisher im Verhältnis t : t
in Freizeit ausgeglichen oder rnit dem Normal-stundensatz abgegol-
ten r,rerden. sollte jedoch durch diese Mehrarbeit die arbeitszeil
von 40 Stunden wöchentlich {lberschritten werden, gilt insoweit
die allgeneine Regelung des ! 23a (Art. I z 2).

z u  A r t .  r  z  4  ( 6  2 4 a  A b s .  1 D o  1 9 6 5 1 :
Auf die der Dienstordnung 1966 unterstehenden Lehrer ist unter
anderen 5 9 Abs. 1 und 2 des Bundeslehrer-Lehrverpflichtungs-
gesetzes sinngemäß anzuweden. Aufgrund eiuer Novellierung sieht
nunmehr 5 9 Abs. 2b dieses Bundesgesetzes die Bestellung eines
Lehrers nit verminderter Lehrverpflichtung zur Untelstützung des
Schulleiters an Bildungsanstalten fllr KiDdergartenpädagogik rnit
ni.ndestens acht Klassen auch dann vor, wenn für diese Anstalten
bereits Abteilungsvorstände bestellt wurden. Da das Dienstrecht
der wi-ener Geneindelehter (2.8. der Lehrer an der Bildungsanstalt
ftir Kindergartenpädagogik der Stadt lJien) weiteslgehend nit dem
Dienstrecht der Bundeslehrer llbereinstimmt, eolr aucb dLese Bun-
desregelung in die DienstordnuDg 19G6 llbernonrnen werdeD.



Zu Ar t .  I  Z  5  ( {  , t2a  Abs .  3  DO 1956) :
Genäß I 42a Abs. 3 geb{lhrt dern blinden Beamten sowie dem Beanten,
der schwerst sehbehindert ist und den aus diesen crund ei.ne
Blindenbeihilf e nach landesgesetzlichen Vorschriften gewährt
wird, ein Zusatzurlaub von sechs Werktagen. In Zuaamoenhang nit
der EiDführung des pflegegeldes ist unter anderen daE t{iener.
Blindenbeihilfengesetz nit 30. ,tuni 1993 au8er Kraft getreten,
sodaß ej-he Adaptierung des ! 42a Abs. 3 erforderlich ist.

Derzeit sind Bundesgesetze, auf
weist, in der am 1. Jl inner 1993
Dieser stichtag so]1 auf den 1.

die die Dienstordnung 1966 ver-
geltenden Fassung aDzunenden.
Dezernber 19 93 verLegt werden.

Die in der Dienstordnung 1966
den Ausgleich von tlberstunden
Vertragsbediensteten gelten.
Z 1 und 2 nird verwiesen.

vorgesehene Regelung
durch Freizeit soll

Auf die Erläuterungen

betreffend
auch fllr die

zu Art.  I

Wie bei den Beamten (vgI . Art. I Z s) solL auch den hochgradig
sehbehinderten vertragsbediensteten der zusatzurLaub von sechs
Werktagen gewahrt werden.

zu Ar t .  r I  z  4  ( t  43 Abs.  3a und 3b vBo 19?91:
Derzei-t steht dem vertragsbediensteten eine Abfertigung unter
anderern dann zu, senn er das Di.enstverhältnis durch Kündigung
aufLöst und die voraussetzungen für die Alterspension oder die
vorzeitige Alterspensi-on bei langer versicherungsdauer erfüllt.
Künftig soll die Abfertigung auch denn gebühren, wenn der ver-
tragsbedienstete die voraussetzungen filr die in AsvG neu geschaf-
fene Gleitpensi.on erfüllt und seine Arbeitszeit irn Einvernehnen
rnit den Dienstgeber auf höchstens 28 stunden wöchentlich redu-
ziett, wobei die Abfertigrung nit dern Beginn der verninderten
Arbeitszeit fä1lig wird.

Geblihrt diese Abfertigrung ira Höchstausmaß von zwölf Monatsbezü_
geD, so entsteht kein weiterer Anspruch auf Abfertigung. In
den anderen Fälren beginnt die fttr eine'aLlfällige weitere Äbfer-
tigung entscbeidende Dienstzeit neu zu laufen. Gleiches gilt
in bezrig auf den sterbekostenbeitrag, der bei Enden des DiensE-
verhältnisses durch den Tod de' vertragsbediensteten an die
Stelle der Abfertigung tritt.

3  V B O  1 9 7 9 ) :
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die die
iIänner
auf den

Vertragebedi enstetenord-
1993 geltenden Faasung
1. Dezenber 1993 verleot

Die Anlagen enthalten die ab 1. Jänner 1994 geltenden ceharts-
ansätze. Dabei wurden wie bisher ttie Gehaltbansätze fltr die Ver-
tragsbediensteten der schenata rrr, rv und rv K Bowie der verwen-
dungsgruppe LK des Schemas M so festgesetzt, daß sich unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Abzüge (Dienstnehmerbeiträge
zur sozi-arversicherung und Lohnsteuer ) ungefähr gleich hohe
Nettobeträge wie bei den vergleichbaren Bearnten ergeben. Da
die Vertragsbediensteten prozentuelr. höhere sozi.alversicherungs-
beiträge zu entrichten haben ars die Beamten, ist es notwendig,
die für die Beamten geltenden cehaltsansät2e entsprechend zu
erhöhen. Für die vertragsbediensteten der {tbrigen vernendunga-
gruppen des schenas' rv L (vor aLlen tehrer an den privatschulen
der Gemeinde wien) wurden wie bisher die Gehaltsansätze des
Vertragsbedienstetengesetzes des Bundes llbernonnen.

Zu  A r t .  f I I :
Die Erhöhung der cehälter der Kindergärtnerinnen in den ceharts-
stufen l bis 13 der verwendungsgruppe LK soll nit 1. oktober 1993
wi-rksarn werden. Art. rrr legt die neuen Beträge für die zeit bis
zur allgemeinen Bezugserhöhung mit 1. Jänner 1994 fest.

zu Ar t .  r I  z  5  ( t  43  Äbs .  6  VBO 19?91:
Durch diese Bestimnung soll ein Redaktionsversehen beseitigt
uerden.

Derzeit sind Bundesgeeetze, auf
nung 1979 verweist, in der an 1.
anzuwenden. Dieser Stichtag soll
uerden.

ordnung 19?9 ) :
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